
 

Freie und Hansestadt  Hamburg 
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Verkehrsverbindung:  S-Bahn Linie 3/ 5 bis Wilhelmsburg 
 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 
Neuenfelder Straße 19, D-21109 Hamburg 

 
TAK Umweltschutzservice GmbH 
Beim Haferhof 6  
25479 Ellerau 
 

Amt Wasser, Abwasser und Geologie 
W23 Abwasseranlagen und -betriebe 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg 

 
Kontakt:   Marianne Münster 
Telefon:   +49 40 42840-2401 
E-Mail:  marianne.muenster@bukea.hamburg.de 
 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Geschäftszeichen Datum 
25.08.2025 814.10-26.5/46 23.09.2025 

 
 

1. Änderung zur Zulassung 
 
Aufgrund des Antrags vom 25.08.2025 wird der Zulassungsbescheid Gz.: 814.10-26.5/46 vom 
16.02.2016 der Firma: 

 
TAK- Umweltschutzservice GmbH  

Beimm Haferhof 6 
25479 Ellerau 

 
 
in den nachfolgenden Bestimmungen geändert: 

 

I 
Zulassungsbescheid 

 
2 Befristung 
 
Die Zulassung wird verlängert und gilt für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.2035. Der An-
trag auf Verlängerung ist mindestens 6 Monate vor Ablauf der Frist zu stellen. 

 
 

II 
Nebenbestimmungen 

 
3 Berichtspflicht 
 
Als Jahresübersicht ist jeweils bis zum 01.03. des folgenden Kalenderjahres  
gemäß Muster im Anhang eine Zusammenstellung aller im zurückliegenden Kalenderjahr gewarteten 
und gereinigten Abscheideranlagen der Zulassungsbehörde mitzuteilen. 
 
Die Übersicht muss nach Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheider geordnet sein. 
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Leichtflüssigkeitsabscheider 
Es ist eine Zusammenstellung aller gewarteten Leichtflüssigkeitsabscheider zu übermitteln. 
 
Fettabscheider 
Es ist eine Zusammenstellung aller gereinigten Fettabscheideranlagen zu übermitteln.  
 
 
 
Alle weiteren Bestandteile der Zulassung Gz. 814.10-26.5/46 vom 16.02.2016 bleiben hiervon unbe-
rührt. 
 
 
Dieser Bescheid ist nach Ziff. 4.14 der Anlage 1 zur UmwGebO gebührenpflichtig. Ein Gebührenbe-
scheid wird gesondert zugestellt. 

 
 
 

 
Marianne Münster 


